
Für ältere und behinderte
Bürgerinnen und Bürger

Alters- und behindertengerechter Umbau der Wohnung

Fördergegenstand

Maßnahmen zur Anpassung von Bestandswohnungen an die konkreten, persönlichen Bedürfnisse 
der älteren und behinderten Bürger bzw. Umzug in eine andere, zur Anpassung geeignete Wohnung

Wohnanpassungsmaßnahmen sind z. B.:
§ Einbau von Haltegriffen oder Handläufen
§ Beseitigung von Barrieren in der Wohnung
§ Umbau des Bades entsprechend der Behinderung u. ä.

Anspruchsberechtigung

Antragsberechtigt sind Bürger der Landeshauptstadt Dresden
§ (A) die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder
§ (B) die anerkannt schwerbehindert sind oder deren berechtigte Vertreter

(ab 50 Grad behindert bzw. 30 Grad behindert und Gleichstellungsbescheid)
§ deren Einkommen die für die Gewährung der Fördermittel geltende Einkommensgrenze nicht 

überschreitet
Fördervoraussetzungen

§ Der Wohnraum befindet sich im Stadtgebiet Dresden
§ Zustimmung des Wohnungseigentümers zur Baumaßnahme
§ Vorliegen der notwendigen Baugenehmigung
§ Ausschluss anderer Fördermittel
§ Gesicherte Gesamtfinanzierung
§ Berücksichtigung des Förderbetrages bei eventueller Mietumlage der Baukosten

Förderkonditionen

Gewährung eines nicht rückzahlbaren Zuschusses von
§ 75 % der Gesamtbaukosten
§ bis zum Höchstbetrag von maximal 3.835 €  je Zuwendungsempfänger und Wohnung

Antragstellung

Landeshauptstadt Dresden Besucheranschrift
Geschäftsbereich Stadtentwicklung Technisches Rathaus
Stadtplanungsamt / Abt. Stadtentwicklungsplanung Hamburger Str. 19, 01067 Dresden
SG Wohnungsbauförderung Erdgeschoss, Raum 0006

Ansprechpartnerin: Postanschrift

Frau Hörnlein, Tel.: 03 51-4 88 34 32 PF 120020, 01001 Dresden
weitere Ansprechpartner

§ Sozialarbeiter/in in den Ortsämtern Telefon
§ Sozialamt / Abt. Soziale Dienste / SG Offene Altenhilfe/Seniorenhilfe 03 51-4 88 48 75
§ Sozialamt / Abt. Soziale Dienste / SG Behindertenhilfe 03 51-4 88 49 70

Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden


